
II,,:2LI-LI- der Beilagen zu den stnographischen Protokollen des Nationalrates 
XloGesetzgebungsperiode 

5 41/AoBo_. 

zu '580/J 
A n fra g e b e a n t w 0 r tun g 

des Bundesministers für soziale Verwaltung Grete Reh 0 r 

auf die Anfrage der Abgeordneten Gertrude W 0 n d r a c k und Genossen, 

betreffend ErlUsse des Bundesministeriums für soziale Verwaltung o 

""o-o-o<=> 

In Beantwortung der gegem;ti.indlichen Anfrage beehre ich mich, 

folgendes mitzuteilen~ 

zu Frage l~~. 

Den Wortlaut des Rundschreibens Nr 0 3 vom 22 0 Jrinner 1953, Präs oZl. 

830<>1/1953 9 des Dienstschreibens vom 24 0Jänner 1962, Zlo I~11.o45~2/1962, 

und des Erlasses vom 1 0 September 1966, Zl o v=890180~L/1966, bitte ich, 

den beiliegenden diesbezüglichen Ausfertigungen zu entnehmeno 

zu Frage 2. ~ 

Es gehört zu den Dienstpflichten des Leiters des Informntionsdienstes 

im Bundesministerium für soziale Verwaltung, Chefredakteur Dro Karl Bier, 

in Angelegenheiten des Ressorts auf Grund amtlicher Unterlagen Erklärungen 

abzugeben o 

-o""'"Q-O<'=> 

Die Interpellanten verwiesen darauf, daß sich die Frau Bundesminister 
im Zusammenhang mit dem Verbot eines Interviews DDr.Petuelys über das 
Lebensmittelgesetz auf einschlägige Erlässe früherer Sozialminister sowie 
einen eigenen Erlaß berief, und erkundigten sich nach dem Wortlaut dieser 
Erlässe sowie nach den Gründen, Dr.Petuely eine Erklärung zu untersagen, 
DroBier hingegen die Abgabe mehrerer Erkli:irungen zu gestatteno 

-0-0-00:.:::> 
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5 Ltl/i\ 0 13 0 

zu 580jJ 

Bundesministerium 
für 

soziale Verwaltung 
PräsoZlo830-1/1953o 

Amtliche Hit te:ü unc';en an 
Presse und Rundfunk; 
Richtlinien 

220 Jänner 1953 

R und s c h r e i b e 1'1 Nr ~ 

Hit Diem3tGchrciben vom 20 0 Juli J946 9 Präs oZlo Lf 0789/46 , wurde ver= 
fügt~ daß den Verkehr des Bundesministeriums für soziale Verwaltung mit 
der Presse ausschließlich der hooPressereferent lfinisterialsekretär 
Dro Fis ehe r zu besorc;en hat o 

Aus gegebenen Anlaß fühle ich mich bestimmt, diese Verfügung nach= 
drücklichst in Erinnerung zu bringen u~d darauf aufmerksam zu machen, daß 
ich in jedem Falle einer unmittelbaren Weitergabe von das hOoRessort be~ 
treffenden Hitteilungen an die Presse bzwo an den Rundfunk die schuld= 
tragenden Organe ent.sprechend zur Verantwortung ziehen müßte o 

BUNDESMINISTERIUM FÜR 
SOZIALE VEI?\'IALTUNG 

Zlo 1--110045',-2/1962 

Der Bundesminister: 

Mai seI • 

Informationsdienst des Bundes·, 
ministeriums für soziale Verwaltung; 

240 ,ßnner 1962 

Drucklegung von Publikationen des 13undel3ministeriums 
für soziale Ver\'Jaltungo 

An 
die Herren Leiter der Sektionen 11= 
VI und des Zentral -Arbei tsinspeldo~ 
rates und den Herrn Vorstand der lfini··-

sterialbuchhaltung 

Aus gegebenem Anlaß wird das Rundschreiben Nr. 3/1953 vom 22 9 ,Jänner 
1953 und die Notwendic;keit einer engen Zusammenarbeit aller Stellen des 
Bundesministeriums für soziale Ver\'Jaltung mit dem Informationsdienst 
(Presse~ Rundfunk 9 Fernsehen) 9 der derzeit Ministerialrat Dro Franz 
Fischer obliegt~ in Erinnerung gebrachto Insbesondere sind alle in Druck 
zu legenden offiziellen PublikGtionen des Bundesministeriums fiir soziale 
Verwaltung ausgenommen die bereits derzeit periodisch erscheinenden 
Druckschriften~ für die besondere Hegelungen bestehen = vor Drucklegung 
dem InformGtionsdienst zugi.ine;lich zu mqchen~ der für die äußere Form und 
innere Gestaltung der Publikationen mitverantwortlich ist o Bei sonstigen 
für die Verbreitung durch Presse~ Rundfunk oder Fernsehen bestimmten 
offizie11en PublikGtionen (auch Ansprachen, Interviews und Fernsehsen­
dunc;en) ist sinne;emäß vorzugehen" In Zweifelsfällen ist das Einvernehmen 
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541/AoB-o 
zu 580/J 

mit Ministerialrat Dr o Fischer herzustellen. 
In diesem Zusammenhang wird auch in Erinnorung gebracht, daß im 

dienstlichen Verkehr - sowohl innerhalb des Bundesministeriums als auch 
nach außen hin ~ zur Bezeichnung der jeweils in Betracht kommenden Unter~ 
gliederung des Bundesministeriums fUr soziale Verwaltung, soweit nicht die 
Imgabe des Bundesministeriums genUgt, ausschließlich die aus der geltenden 
Geschäftseinteilung ersichtliche offizielle Bezeichnung dieser Unterglie­
derung zu verwenden ist. Die Verwendung anderer Bezeichnungen, wie z.B. 
"Volksgesundheitsamt" an Stelle von tlSektion V ~ Volksgesundheit", ist 
nicht zulässig. 

Hievon ergeht mit dem Ersuchen um genaueste Beachtung und ent~ 
sprechende Belehrung der im doo WirkunGsbereich tätigen Bediensteten die 
Mitteilung. 

REPUBLIK ÖSTERREICH 
BUNDESHINISTERIUH FÜR 

SOZIALE VERWALTUNG 

Z10 v~89 .180~L/66 

Information der Presse 
des Rundfunks und des 
Fernsehens 

Der Bundesminister 

Pro k s c h 

-0-03-0-

V/ien, den 1. September 1966 

1010 Stubenring 1 
Tel. 57 56 55 

Bei Anfragen der Presse, des Rundfunks und Fernsehens (schrift= 
liehe ilnfragen, mündliche Vorsprachen, fernmündliche Anrufe) ist in allen 
Fällen der Anfrager an das Pressereferat des Bundesministeriums für soziale 
VervJaltung (Oberrat Dr. Bier, Telefon 57 56 55~ Klappe 2192) zu vervleisen. 
Dem Pressereferenten des Hauses obliegt es, im Einvernehmen mit der 
Sektion V zu entscheiden, ob und gegebenenfalls in \'Ielcher Weise Auskunft 
zu erteilen ist. 

Wird eine der nachgeordneten Dienststellen des ho. Bundesmini~ 
steriums vom Pressereferat mit der Vorlage eines Enbmrfes fLir eine schrift­
liche AnfragebeantvlOrtung beauftragt, ist dieser EnhlUrf ohne Verzug im 
Einvernehmen rni t der für die fachliche Auff:;ich t zustiindißen Abteilung der 
Sektion V dem PressereferClt des Hauses zuzuleiteno Eine Kopie des ausge­
arbeiteten EntvJUrfes ist der zust~indigen Abteilung vorzuleGen. 

Eine unmittelbare Beantwortung einer Anfrage durch eine nn.chge~ 
ordnete Dienststelle ist unstatthaft. 

Für den Bundesminister: 

S c h in d 1 
V/I,tg 

-.-.-0 ..... 
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